[bookmark: _Hlk199828416]Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Maßnahme: Sanierung Grund- und Mittelschule in der Gemeinde Eiselfing
Vergabenummer: EU-3-2-af-26-093
ausgeschriebene Leistungen: Objektplanungsleistungen

Angebotsbogen für das Verhandlungsverfahren

Zweite Stufe: Angebotsphase
· Im Zuge der zweiten Stufe des Verfahrens werden die Bewerber mit der besten Bewertung gebeten zu den Zuschlagskriterien Angaben zu machen und zusammen mit dem beiliegenden Formblatt „Honorarangebot“ zurückzusenden.
· WICHTIG: Sollten Sie im Zuge des Verfahrens zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert werden, sind die von Ihnen für den Verhandlungstermin vorgesehenen Unterlagen zwingend mit dem Erstangebot abzugeben und dürfen für den Verhandlungstermin auch nicht abgeändert werden! Die eingereichten Unterlagen müssen Aussagen zu den unter „Zuschlagskriterien“ aufgelisteten Punkten enthalten. Eine Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Auftragskriterien betreffen, ist ausgeschlossen (§ 56 Abs. 3 Satz 1 VgV).
· Die Frist für den Eingang der Erstangebote wird aus dem Formblatt „Aufforderung zur Angebotsabgabe“ ersichtlich.
· Die Abgabe von Indikativangeboten ist unzulässig und führt zum Ausschluss.
· Mit der Abgabe des Erstangebots kann der Bieter unter dem Punkt „Verhandlungspotentiale“ Auskunft geben, über welche Angebotsinhalte er verhandeln möchte, um sein Erstangebot inhaltlich zu verbessern. 
· Über die festgelegten Mindestinhalte und die Zuschlagskriterien wird nicht verhandelt (§ 17 Abs. 10 VgV).

Verhandlungstermin
· Im Rahmen eines Verhandlungstermins soll den Bietern die Möglichkeit eröffnet werden, die bereits elektronisch übersandten Unterlagen mündlich vor dem Auswahlgremium zu erläutern.
· Der genaue Tag, die Uhrzeit sowie der Ort für den Verhandlungstermin wird den verbliebenen Bietern nach Übersendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe alsbald mitgeteilt. Am Verhandlungstermin soll das im Angebot des Bieters für die Auftragsdurchführung vorhergesehenen Personal teilnehmen.
· Der Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf über den gesamten Angebotsinhalt verhandelt werden (§ 17 Abs. 10 VgV).
· Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleichbehandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten. Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote nicht ausgeschieden wurden, in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs über etwaige Änderungen der Leistungsbeschreibung, insbesondere der technischen Anforderungen oder anderer Bestandteile der Vergabeunterlagen, die nicht die Festlegung der Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien betreffen. 
· Im Anschluss an solche Änderungen gewährt der öffentliche Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern und gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen.
· Die Folgeangebote sind analog der Erstangebote wiederum bei der ausschreibenden Stelle elektronisch über die Vergabeplattform itwotender einzureichen.
· Der Auftraggeber behält sich vor, auf das Erstangebot den Zuschlag zu erteilen, ohne in Verhandlungen einzutreten oder einen Verhandlungstermin stattfinden zu lassen (§ 17 Abs. 11 VgV).
· Der öffentliche Auftraggeber behält sich weiterhin das Recht vor, die Verhandlungen in verschiedenen aufeinanderfolgenden Phasen abzuwickeln, um so die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern (§ 17 Abs. 12 VgV).


Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots
· Für das Honorarangebot inkl. der geforderten Angaben zu den Zuschlagskriterien, die mit Abgabe des Erstangebots vorzulegen sind, werden entsprechend der genannten Zuschlagskriterien durch ein Auswahlgremium des Auftraggebers Punkte von 5 (sehr gut) bis 0 (ungenügend) vergeben.
· Die Einzelbewertungen des Auswahlgremiums je Unterkriterium werden addiert, arithmetisch gemittelt und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die hierdurch ermittelte Durchschnittsnote wird gemäß der oben genannten Auflistung durch Interpolation in Punkte umgerechnet.
· Den Zuschlag erhält der Bieter, dessen Beurteilung und Verhandlungsergebnis im Rahmen der genannten Kriterien und deren Gewichtung die bestmögliche Leistung erwarten lässt (§ 58 i.V.m. § 76 VgV).
· Bei Punktegleichstand bei mehreren Bietern entscheiden die erzielten Punkte der Kriterien in folgender Reihenfolge: 
· Honorarermittlung laut Honorarangebot „Wertungssumme“ 
· „Vorgesehene/r Gesamtprojektleitung“,
· „Vorgesehene/r stellvertretende/r Projektleiter/in“,
· „Kapazitätsplanung“
· Ist nach diesem Verfahren kein Bestbieter ermittelt, da immer noch Gleichstand von Bietern besteht, entscheidet das Los. Hierzu wird der Zufallsgenerator www. Zufallsgenerator.net genutzt. Teilnehmer des Losverfahrens sind je ein Vertreter der Zentralen Beschaffungsstelle und des öffentlichen Auftraggebers.
· Erreicht ein Bieter nicht mindestens 50 % der möglichen gewichteten Qualitätspunkte, legt die zentrale Beschaffungsstelle zusammen mit dem Bedarfsträger fest, dass im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Bieter überhaupt keine Erfüllung der gestellten Ausgabe zu erwarten ist.
· Zur Wertung des Honorarangebotes wird die „Wertungssumme“ laut Honorarangebot herangezogen.


Zuschlagskriterien – Wertung der eingereichten Angebote
Die Wertung der Angebote erfolgt anhand nachstehend dargestellter Bewertungsmethode nach dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
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	Gewichtung
in %
	Punkte
0 - 5

	
1.
	
Honorar


	1.1
	Honorarermittlung laut Honorarangebot „Wertungssumme“
	50 %
	0 - 5

	
	Zwischensumme zu 1
	50 %
	

	
2.
	
Projektteam Bestandteil Ausführungskonzept

	
	

	
	
Vorstellung des/der Gesamtprojektleiter/in sowie des/der stellvertretenden Projektleiter/in mit Darlegung des persönlichen Erfahrungshintergrundes (u.a. Lebenslauf, Qualifikationen) bzw. der persönlichen Kenntnisse sowie einer mit der konkreten Auftragsdurchführung vergleichbaren Referenz

	
	

	2.1
	
Vorgesehene/r Gesamtprojektleiter

	
10%
	
0 - 5

	2.2
	
Vorgesehene/r stellvertretende/r Projektleiter/in

	
10%
	
0 - 5

	2.3
	
Kapazitätsplanung für das konkrete Projekt (Personal sowie Einbindung und zeitliche Verfügbarkeit)

	
10%
	
0 - 5

	
	Zwischensumme zu 2
	30 %
	

	
3.

	Projekteinschätzung
	
	

	3

	Projekteinschätzung (Bestandteil Ausführungskonzept)

Erkennen der Aufgabenstellung und der Projektanforderungen: Analyse der Projektaufgabe mit Darstellung der zu erwartenden Herausforderungen und ggf. Schwierigkeiten sowie die Herangehensweise zu folgenden Punkten:

· Aufteilung der Bauabschnitte / Zeitplan 
· Umsetzung im laufenden Betrieb
· Sektionsweise Dacherneuerung/Ringverankerung ohne Wetterschutzdach

	



20 % 

	



0 - 5

	
	Zwischensumme zu 3
	20 %
	

	
	
Gesamtsumme

	
100 %
	





Erläuterungen zu den Zuschlagskriterien

Honorar „Wertungssumme“ (=kalkulatorischer Angebotspreis)

5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Wertungspreis. 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Wertungspreises. Die Punktewertung für die dazwischenliegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit bis zu 2 Stellen nach dem Komma.
Weitere Zuschlagskriterien
Die Punkte werden gemäß der Spalte „Punkte“ vergeben. Es erfolgt eine vergleichende Bewertung der Inhalte der Verschiedenen Angebote durch den Bedarfsträger jeweils wie folgt: 

	5 Punkte
	sehr gute Aussagen / Darstellung
	
Das Kriterium überzeugt weit über das Wesentliche hinaus, bestmögliche Herangehensweise.
Die Angaben des Bieters zu dem jeweiligen Kriterium lassen in der prognostischen Bewertung durch den Auftraggeber im Vergleich zu den anderen noch wertbaren Angeboten zu demselben jeweiligen Kriterium eine sehr gute Leistung erwarten.

	4 Punkte
	gute Aussagen / Darstellung
	
Das Kriterium überzeugt, die Erwartungen des Auftraggebers werden erfüllt, gute Herangehensweise.
Die Angaben des Bieters zu dem jeweiligen Kriterium lassen in der prognostischen Bewertung durch den Auftraggeber im Vergleich zu den anderen noch wertbaren Angeboten eine gute Leistung erwarten.

	3 Punkte
	befriedigende Aussagen / Darstellung
	
Das Kriterium ist zufriedenstellend, die Erwartungen des Auftraggebers werden weitestgehend erfüllt, durchschnittliche Herangehensweise.
Die Angaben des Bieters zu dem jeweiligen Kriterium lassen in der prognostischen Bewertung durch den Auftraggeber im Vergleich zu den anderen noch wertbaren Angeboten eine befriedigende Leistung erwarten.

	2 Punkte
	ausreichende Aussagen / Darstellung
	
Das Kriterium ist nur teilweise zufriedenstellend, die Erwartungen des Auftraggebers werden in Ansätzen erfüllt, die Herangehensweise lässt keine ausreichende Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung erkennen.
Die Angaben des Bieters zu dem jeweiligen Kriterium lassen in der prognostischen Bewertung durch den Auftraggeber im Vergleich zu den anderen noch wertbaren Angeboten eine ausreichende Leistung erwarten.

	1 Punkt
	mangelhafte Aussagen / Darstellung
	
Das Kriterium ist nur teilweise zufriedenstellend, die Erwartungen des Auftraggebers werden in Ansätzen erfüllt, die Herangehensweise lässt keine ausreichende Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung erkennen
Die Angaben des Bieters zu dem jeweiligen Kriterium lassen in der prognostischen Bewertung durch den Auftraggeber im Vergleich zu den anderen noch wertbaren Angeboten eine mangelhafte Leistung erwarten.

	0 Punkte
	unbefriedigende Aussagen / Darstellung
	
Das Kriterium ist nicht zufriedenstellend, die Erwartungen des Auftraggebers werden nicht erfüllt, die Herangehensweise lässt keine Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung erkennen
Die Angaben des Bieters zu dem jeweiligen Kriterium lassen in der prognostischen Bewertung durch den Auftraggeber im Vergleich zu den anderen noch wertbaren Angeboten eine ungenügende Leistung erwarten.





Verhandlungsthemen:
Im Rahmen eines Präsentations- / Verhandlungstermins soll den Bietern die Möglichkeit eröffnet werden, die bereits elektronisch übersandten Unterlagen mündlich vor dem Auswahlgremium zu erläutern.
Der Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf über den gesamten Angebotsinhalt verhandelt werden (§ 17 Abs. 10 VgV).
Wir weisen jedoch darauf hin, dass kein Anspruch auf Verhandlung besteht. Auch ist nicht garantiert, dass die von Ihnen aufgeführten Themen tatsächlich Inhalt der Verhandlungen sein werden.
	Wir bitten Sie, uns bereits im Vorfeld mitzuteilen, ob Sie Verhandlungspotenzial bei bestimmten Angebotsinhalten sehen.


	
|_| Ja

	
|_| Nein


	
Wenn ja, geben Sie die Ihrer Meinung nach verhandlungsbedürftigen Angebotsinhalte nachfolgend bitte stichpunktartig an:


	Thema

	Kurze Erläuterung zum Verhandlungsthema/-inhalt

	     
	     

	     
	     

	     
	     



Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der Auftragssumme
Wir bitten Sie hiermit um Mitteilung, ob Sie damit einverstanden sind, dass in der Bekanntmachung der vergebenen Aufträge die vorläufige Auftragssumme veröffentlicht wird (§ 39 Abs. 6 Nrn. 3, 4 VgV,).
Bitte ankreuzen:
|_| Ja, wir sind einverstanden
|_| Nein, wir sind nicht einverstanden
	Wenn NEIN, bitte begründen:
	     





Checkliste abzugebende Unterlagen für die 2. Stufe 
Folgende Unterlagen sind separat auszufüllen und mit dem Angebot auf die Vergabeplattform hochzuladen:
	Formular
	hochgeladen
auf Plattform


	
L-213_Angebotsschreiben

	|_|

	
B_Angebitsbogen_2Stufe_26-093 (Verhandlungsthemen, Einverständniserklärung)

	|_|

	
Honorarangebot

	|_|

	
Konzept 

[bookmark: _Hlk160185686]Zu den einschlägigen Zuschlagskriterien sind die geforderten Angaben in Form eines Konzeptes darzustellen. Bitte beachten Sie, dass das geforderte Konzept mit Ablauf der Angebotsfrist vorliegen muss. Das Dokument darf die maximale Seitenanzahl von 20 nicht überschreiten (DIN A4, Schriftgröße: 10, Schriftart: Arial oder vergleichbar – ohne Deckblatt und Inhaltsverzeichnis). Anlagen zum Konzept bzw. zum Angebot werden nicht bewertet. Das abgegebene Konzept wird nach der Erteilung des Zuschlages Vertragsinhalt.

Im Verhandlungstermin stehen für die Präsentation des Konzeptes voraussichtlich 20 bis 30 Minuten zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zu den Zuschlagskriterien nicht nachgefordert werden (§ 56 Absatz 3 VGV). Somit wird bei Nichteinreichung das jeweilige Kriterium mit 0 bewertet

	|_|
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